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Gemeinde Lübs

Niederschrift
Sitzung der Gemeindevertretung Lübs

Sitzungstermin: Dienstag, 15.03.2022
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 18:30 Uhr 
Ort, Raum: Gemeindezentrum Motormühle, Schulstraße 1a, 17379 Lübs

Anwesend

Vorsitz
Ossip Storm

Mitglieder
Karsten Kietzmann
Sven Schulz
Michael Jahnke

Verwaltung
Walburga Matthee

Abwesend

Mitglieder
Markus Gröschl entschuldigt

Gäste: keine
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Tagesordnung
öffentlicher Teil

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Anfragen der Sitzungsteilnehmer zur Niederschrift vom 15.02.2022 
und Genehmigung dieser 

5. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung 
gefassten Beschlüsse 

6. Drucksachen 

6.1. Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Lübs mit den 
vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung 
M-V 

22/052/23

6.2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der 
Gemeinde Lübs zur Haushaltssatzung 2022/2023 gemäß § 43 
Kommunalverfassung des Landes M-V 

22/053/23

6.3. Annahme und Verwendung von Spenden und 
Sponsoringleistungen 

22/057/23

7. Anfragen und Mitteilungen 

nichtöffentlicher Teil

8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

9. Drucksachen 

10. Anfragen und Mitteilungen 

11. Schließung der Sitzung 
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Protokoll
öffentlicher Teil

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte 
Ladung fest. Zu Beginn der Sitzung sind 4 von 5 Sitzungsteilnehmer anwesend. Die 
Beschlussfähigkeit der Gemeindevertretung ist somit gegeben.

2. Einwohnerfragestunde
Es waren keine Einwohner anwesend.

3. Genehmigung der Tagesordnung

Beschluss:

Anträge auf Änderung der Tagesordnung liegen nicht vor, die Tagesordnung gilt somit als 
genehmigt.

4. Anfragen der Sitzungsteilnehmer zur Niederschrift vom 
15.02.2022 und Genehmigung dieser

Es wurden keine Anfragen gestellt.

Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig und ohne Änderungen genehmigt.

5. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung 
gefassten Beschlüsse

Entfällt, da keine Einwohner anwesend sind.

6. Drucksachen

6.1. Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Lübs mit den 
vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. 
Kommunalverfassung M-V

22/052/23

 
Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V 
von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren 
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Befugnissen der Gemeindevertretung nach § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV. Sie gilt mit Beginn des 
Kalenderjahres. 
 
Beschluss:
 
Die Gemeindevertretung Lübs beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023 
mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan. 
 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

4          0         0

6.2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der 
Gemeinde Lübs zur Haushaltssatzung 2022/2023 gemäß § 43 
Kommunalverfassung des Landes M-V

22/053/23

 
Im Rahmen einer unausgeglichenen Haushaltssatzung ist von der Gemeindevertretung 
ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen. 
 
Es sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maß-
nahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. 
Weiterhin ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder 
erreicht werden kann (Konsolidierungszeitraum). 
 
Beschluss:
 
Die Gemeindevertretung Lübs beschließt die Fortschreibung des Haushalts-
konsolidierungskonzeptes der Gemeinde Lübs zur Haushaltssatzung 2022/2023. 
 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
         4          0         0

6.3. Annahme und Verwendung von Spenden und 
Sponsoringleistungen 22/057/23

 
Die Gemeindevertretung hat gemäß § 44 der Kommunalverfassung M-V (Inkrafttreten 
ab 05.09.2011) über die Annahme von Spenden und Sponsoring über 100,00 € zu 
entscheiden. Erst danach können die Mittel verwendet werden.

Für die Anschaffung einer Sitzgruppe für den Spielplatz in Lübs hat die 
Gemeinde Lübs mit  der ENERTRAG AG, Gut Dauerthal, 17291 Dauerthal, einen Spon-
soringvertrag über 2.000,00 € abgeschlossen.  
Beschluss:

Die Gemeindevertretung Lübs beschließt die Sponsoringleistung i. H. v. 2.000,00 € von 
der ENERTRAG AG, 17291 Dauerthal, für die Anschaffung einer Sitzgruppe für den 
Spielplatz in Lübs anzunehmen und entsprechend zu verwenden.
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
         4          0         0

7. Anfragen und Mitteilungen
Herr Kietzmann gibt folgendes bekannt:
Am Freitag, 18.03.2022 wird auf dem Bauhofgelände in Ueckermünde ein Traktor 
vorgestellt.
Der Gemeindearbeiter und der Bürgermeister werden daran teilnehmen. 
Der neu gegründete Windmühlenverein in Wolgast hat die Gemeindevertreter zu einem 
Besuch eingeladen.

Herr Schulz fragt an, 
1. ob, wenn Gräber beräumt werden, die Koniferen stehen bleiben können.
2. ob die Pflasterung vor dem neu errichteten Haus in der Hinterstraße nur provisorisch 
    ist 
3. ob in Heinrichshof ein Geschwindigkeitsanzeiger aufgestellt werden kann
    Dazu möchte sich das Ordnungsamt bei der Verkehrsbehörde des Landkreises stark 
    machen.

Herr Storm informiert:
Die Befestigung der Schaukel auf dem Spielplatz muss nachgebessert werden.
Am 05.03.22 hat eine Baumschnittkontrolle mit dem BM und dem Gemeindearbeiter 
stattgefunden.
Am 16.04.2022 ist das diesjährige Osterfeuer angedacht 

Vorsitz: Schriftführung:

Ossip Storm Walburga Matthee
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